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Inklusion in der Jugendsozialarbeit –  
Ein gemeinsames Verständnis der LAG Jugendsozialarbeit Baden-Württemberg 

 

„Inklusion heißt: Jeder Mensch gehört dazu – von Anfang an.“ – UNESCO 

 

Die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit Baden-Württemberg (LAG JSA BW) ist ein Zusam-

menschluss von Trägergruppen zur gemeinsamen Interessenvertretung in allen Handlungsfeldern der 

Jugendsozialarbeit. Unser zentrales Anliegen ist die Verbesserung der Lebensbedingungen von jungen 

Menschen, die im Hinblick auf Teilhabechancen benachteiligt sind. Dazu gehört für uns: Inklusion ist 

kein Sonderthema, sondern Kern sozialer Gerechtigkeit – und damit Kern unserer Arbeit. 

 

 

Warum Inklusion für uns relevant ist 

Mit der Zustimmung zur UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahr 2009 wurde die Inklu-

sion von Menschen mit Behinderung geltendes Recht in Deutschland, mit der die Einhaltung der Kon-

vention und die Umsetzung der damit einhergehenden Aufgaben von Inklusion verbunden sind - in 

allen gesellschaftlichen Bereichen. Zentral ist dabei der Schutz vor Diskriminierungen und Ausgren-

zungen durch die Gewährleistung und Verwirklichung der unveräußerlichen Menschenrechte.  

Überführt wurde bzw. wird die UN-BRK in nationales Recht durch das Behindertengleichstellungsge-

setz (BGG) und das im Jahr 2016 erlassene Bundesteilhabegesetz (BTHG). Bei den gesetzlichen Rege-

lungen geht es dabei nicht darum, Menschen mit Behinderung zu befähigen sich an die Gesellschaft 

anzupassen, sondern einen gesellschaftlichen Rahmen zu schaffen, der den Bedürfnissen von Men-

schen mit Behinderung gerecht wird und der diese Menschen gleichermaßen aufnimmt bzw. ihnen 

Teilhabe ermöglicht1. 

Die Bestrebungen, ein Kinder- und Jugendhilfeinklusionsgesetzes (IKJHG)2 im SGB VIII zu verankern 

und damit die bisher getrennten Rechtskreise zu verbinden, unterstützen den Anspruch der Jugend-

sozialarbeit, allen jungen Menschen Teilhabe zu ermöglichen3. Auch das novellierte Kinder- und Ju-

gendhilfegesetz für Baden-Württemberg (LKJHG), das am 01.01.2026 in Kraft getreten ist4, legt den 

Fokus verstärkt auf alle jungen Menschen unabhängig von „Behinderungen, individuellen Beeinträch-

tigungen oder sozialen Benachteiligungen“.5 Aufgrund der rechtlichen Entwicklungen sehen wir es für 

die Weiterentwicklung der Jugendsozialarbeit in Baden-Württemberg als notwendig an, Inklusion 

konkret in den Blick zu nehmen.  

 

 
1 https://inklumat.de/glossar/inklusion 
2 https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/ministerium/gesetze/gesetz-zur-ausgestaltung-der-inklusiven-kinder-und-jugend-

hilfe-kinder-und-jugendhilfeinklusionsgesetz-ikjhg--245652  
3 So wurde bereits 2021 bereits das Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - 

KJSG) als Änderungsgesetz für das SGB VIII eingeführt, das mit besonderem Blick auf benachteiligte junge Menschen u.a. 

Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung vorsieht. Vgl. 

https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/ministerium/gesetze/neues-kinder-und-jugendstaerkungsgesetz-162860  
4 https://www.landtag-bw.de/resource/blob/581798/b54b76be925d3e5e26e3557fbd44d45a/17_9086_D.pdf  
5 §3 Abs. 1 LKJHG, vgl. dazu auch die Begründung zum novellierten LKJHG unter https://www.landtag-bw.de/re-
source/blob/581798/b54b76be925d3e5e26e3557fbd44d45a/17_9086_D.pdf, S. 36. 

https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/ministerium/gesetze/gesetz-zur-ausgestaltung-der-inklusiven-kinder-und-jugendhilfe-kinder-und-jugendhilfeinklusionsgesetz-ikjhg--245652
https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/ministerium/gesetze/gesetz-zur-ausgestaltung-der-inklusiven-kinder-und-jugendhilfe-kinder-und-jugendhilfeinklusionsgesetz-ikjhg--245652
https://www.bmbfsfj.bund.de/bmbfsfj/ministerium/gesetze/neues-kinder-und-jugendstaerkungsgesetz-162860
https://www.landtag-bw.de/resource/blob/581798/b54b76be925d3e5e26e3557fbd44d45a/17_9086_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/resource/blob/581798/b54b76be925d3e5e26e3557fbd44d45a/17_9086_D.pdf
https://www.landtag-bw.de/resource/blob/581798/b54b76be925d3e5e26e3557fbd44d45a/17_9086_D.pdf
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Unser zugrundeliegendes Verständnis von Inklusion 

Inklusion beschreibt die gesellschaftliche Aufgabe, allen Menschen uneingeschränkte Teilhabe, Aner-

kennung und rechtliche Absicherung zu ermöglichen – unabhängig von ihren individuellen Vorausset-

zungen. Eine inklusive Gesellschaft respektiert und wertschätzt Vielfalt, begreift Unterschiede als Be-

reicherung und schafft Strukturen, die niemanden ausschließen. Vielfalt wird dabei nicht nur akzep-

tiert, sondern als Normalität verstanden. 

Im Sinne eines weiten Inklusionsbegriffs6 verstehen wir Inklusion als fortlaufenden gesellschaftlichen 

Wandlungsprozess, der allen Menschen – auf Grundlage ihrer jeweiligen Bedarfe – Zugang, Teilhabe 

und Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen ermöglicht. Inklusion ist keine Sondermaßnahme, 

sondern Ausdruck einer gerechten, vielfältigen und solidarischen Gesellschaft. Der Blick richtet sich 

daher nicht nur auf individuelle Unterstützungsbedarfe, sondern vor allem auf gesellschaftliche Struk-

turen, die so gestaltet werden müssen, dass alle gleichermaßen Zugang und Teilhabe erfahren. 

Inklusion bedeutet für uns auch, Barrieren abzubauen – räumliche, sprachliche, soziale, institutionelle 

und strukturelle. Dies schließt insbesondere den Abbau von Vorurteilen, Diskriminierungen und Zu-

gangshürden ein. 

Wir als LAG JSA BW verstehen Inklusion im Sinne unseres gesetzlichen Auftrags (§ 13 SGB VIII, § 24 

LKJHG BW) als zentrales Leitprinzip unserer Arbeit. Unser Ziel ist es, allen jungen Menschen – mit und 

ohne Behinderung, unabhängig von Herkunft, sozialem Status, Geschlecht oder Lebenslage – Wege in 

gesellschaftliche Teilhabe zu eröffnen. Inklusion bedeutet für uns, Jugendsozialarbeit so zu gestalten, 

dass kein junger Mensch aufgrund individueller oder struktureller Barrieren ausgeschlossen wird. 

 

Inklusion in der Jugendsozialarbeit?! 

Im Folgenden wollen wir Inklusion für die Jugendsozialarbeit im Sinne eines weiten Inklusionsbegrif-

fes fassen, der nicht nur auf Menschen mit Behinderung zielt, sondern auf alle jungen Menschen, die 

von Benachteiligung und fehlenden Teilhabemöglichkeiten betroffen sind. 

Jugendsozialarbeit im Sinne des SGB VIII § 137 richtet sich an junge Menschen, „die zum Ausgleich so-

zialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße 

auf Unterstützung angewiesen sind.“ Diesen „sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische 

Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeits-

welt und ihre soziale Integration fördern.“ 

Nach § 24 LKJHG Absatz 2 wenden sich die „Leistungen und Angebote der Jugendsozialarbeit […] an 

sozial benachteiligte oder in ihrer individuellen Entwicklung beeinträchtigte junge Menschen, unab-

hängig davon, ob die Voraussetzungen für eine Hilfe zur Erziehung nach § 27 SGB VIII vorliegen. Sie 

dienen der sozialen Integration durch möglichst ortsnahe und lebensweltbezogene sozialpädagogi-

sche Hilfen, die dort ansetzen, wo sich die jungen Menschen aufhalten. Dazu gehört die Förderung 

ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung und ihre Eingliederung in die Arbeitswelt.“8 

 

 

 
6 Dem weiten Inklusionsbegriff kann ein enger Inklusionsbegriff gegenübergestellt werden, bei dem sich Inklusion auf die 

Bedarfe von jungen Menschen mit Behinderung bezieht.  
7 https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__13.html  
8 https://www.landtag-bw.de/resource/blob/581798/b54b76be925d3e5e26e3557fbd44d45a/17_9086_D.pdf 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__13.html
https://www.landtag-bw.de/resource/blob/581798/b54b76be925d3e5e26e3557fbd44d45a/17_9086_D.pdf
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Jugendsozialarbeit umfasst für Baden-Württemberg dabei im Schwerpunkt 1. die gemeinwesenbezo-

gene Jugendsozialarbeit, 2. die aufsuchende Jugendsozialarbeit, 3. die migrationsbezogene Jugendso-

zialarbeit, 4. die arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit, 5. das Jugendwohnen nach § 13 SGB VIII 

und 6. die Schulsozialarbeit nach § 13a SGB VIII9. 

In diesen Handlungsfeldern ist das Ziel, soziale Benachteiligungen auszugleichen und individuelle Be-

einträchtigungen zu überwinden. Damit trägt Jugendsozialarbeit bereits in ihrem Kern zur Verwirkli-

chung von Inklusion bei – sie schafft Zugänge, stärkt Teilhabe und ermöglicht jungen Menschen, ihren 

Platz in der Gesellschaft zu finden. 

Gleichzeitig stellen sich im Diskurs die Fragen:  

1. Ist Jugendsozialarbeit dadurch von vornherein inklusiv? Oder braucht es – gerade im Licht rechtli-

cher und gesellschaftlicher Entwicklungen – eine bewusste Auseinandersetzung mit Inklusion, um 

unser Selbstverständnis weiterzuentwickeln? 

2. Braucht es Jugendsozialarbeit in einer inklusiven Gesellschaft überhaupt noch? Schafft sich Ju-

gendsozialarbeit durch Inklusion selbst ab, wenn durch erfolgreiche Inklusion keine Unterstüt-

zung aufgrund von sozialer Benachteiligung oder individuellen Beeinträchtigen mehr notwendig 

ist? 

 

Zu 1.: 

Bei entsprechendem Unterstützungsbedarf soll für alle jungen Menschen im Alter von 12 bis 27 Jah-

ren Zugang zu den Angeboten der Jugendsozialarbeit bestehen. In unserem Verständnis eines weiten 

Inklusionsbegriffes umfasst dies alle jungen Menschen, die Benachteiligung erfahren – sowohl ohne 

als auch mit einer Behinderung. Um Adressat*in der Jugendsozialarbeit zu sein, ist der erhöhte Unter-

stützungsbedarf entsprechend der oben genannten rechtlichen Grundlagen entscheidend. Demnach 

kann Jugendsozialarbeit von vornherein als inklusiv verstanden werden. 

Voraussetzung hierfür ist die gezielte und bewusste Auseinandersetzung mit Inklusion. Es gilt auch in 

der Jugendsozialarbeit, mögliche (Zugangs-)Barrieren kritisch zu hinterfragen und abzubauen. Gleich-

zeitig ist nicht nur die kritische Auseinandersetzung mit den eigenen Angeboten und Standards Auf-

gabe der Jugendsozialarbeit, sondern auch die Hinwirkung auf den Abbau von Barrieren in der Gesell-

schaft. Institutionen müssen als flexible Handlungsrahmen verstanden werden, die von den Jugendli-

chen aktiv mitgestaltet werden und auf ihre vielfältigen Bedürfnisse eingehen, ohne sie in separate 

Maßnahmen zu verweisen. Jugendsozialarbeit kann somit einen wichtigen Beitrag leisten, um Inklu-

sion in den gesellschaftlichen Strukturen voranzubringen. Unter den aktuell gegebenen Rahmenbe-

dingungen (z.B. ein wenig inklusiv ausgestaltetes Schul- und Ausbildungssystem) stellt sie außerdem 

ein wichtiges Auffangnetz für junge Menschen dar, die scheitern oder zu scheitern drohen. 

Der Inklusionsgedanke bezieht sich dabei auf alle Vielfaltsmerkmale der möglichen Zielgruppe. Dazu 

zählen Alter, Migrationsgeschichte und Nationalität, Geschlecht und geschlechtliche Identität, körper-

liche und geistige Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung sowie soziale Her-

kunft10. 

 
9 § 24 Jugendsozialarbeit Gesetzentwurf der Landesregierung BW vom 08.07.2025  
Bei der LAG JSA wird dies umgesetzt in den Handlungsfeldern Mobile Jugendarbeit, Jugendmigrationsdienste, Arbeitswelt-
bezogene Jugendsozialarbeit, Jugendwohnen und die Schulsozialarbeit.  
10 vgl. https://www.charta-der-vielfalt.de/vielfaltsdimensionen  

https://www.charta-der-vielfalt.de/vielfaltsdimensionen
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Zu 2.: 

Die Jugendsozialarbeit steht immer in einem Spannungsverhältnis zwischen der Forderung nach ei-

nem Ausbau ihrer Strukturen aufgrund eines hohen Bedarfs an individueller Unterstützung und dem 

Selbstverständnis, inklusiv zu arbeiten und sich damit selbst überflüssig zu machen bzw. machen zu 

wollen. Die anhaltende Nachfrage und die hohe Zahl erreichter junger Menschen in der Jugendsozial-

arbeit zeigt aktuell sehr deutlich, dass die gesellschaftlichen Strukturen derzeit noch kein entspre-

chendes Maß an Inklusion erreicht haben, welches die Angebote der Jugendsozialarbeit überflüssig 

machen. In einem kurz- oder mittelfristigen Zeitraum ist zum Beispiel mit Blick auf das Schulsystem in 

Deutschland auch weiterhin nicht von einer umfassenden Inklusion auszugehen – selbst wenn diese 

innerhalb der Jugendsozialarbeit durch ihr Selbstverständnis und ihren primären Auftrag schon gege-

ben sein sollte. Die Angebote der Jugendsozialarbeit sind im Sinne der Inklusion somit nicht entbehr-

lich, sondern sie sind momentan vielmehr ein wichtiges Instrument, um Barrieren zunächst zu identi-

fizieren und auf den Abbau dieser hinzuwirken. Auch in einer vollumfänglich inklusiven Gesellschaft 

bleiben spezielle Unterstützungsangebote weiterhin notwendig, um sicherzustellen, dass alle jungen 

Menschen unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen die gleichen Chancen zur Entfaltung 

haben. Hierbei soll sich allerdings kein paralleles, nachfolgendes System an eine "exkludierte" Ziel-

gruppe richten. Vielmehr sind alle Maßnahmen und Angeboten in ein inklusives System eingebettet.  

Jugendsozialarbeit bleibt also unverzichtbar, muss sich jedoch weiterentwickeln. Sie bietet das Poten-

tial, bei einer bewussten inklusiven Ausrichtung innerhalb der Gesellschaft ein wichtiger Motor für 

Inklusion zu sein. Dem Ziel, niemanden auszuschließen, steht voraus, dass sich die Jugendsozialarbeit 

ständig kritisch reflektiert, anerkennt welche Leistungen bereits inklusiv stattfinden bzw. welche noch 

auszubauen sind und anerkennt, welche aktiven Barrieren herrschen, um diese abzubauen. 

 

Index für Inklusion in der Jugendsozialarbeit – eine Annäherung 

Wie kann wirkliche Inklusion in der Jugendsozialarbeit gelingen und wie kann der Grad der Erreichung 

in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit geprüft werden? Ein mögliches Instrument hierfür ist der so-

genannte „Index für Inklusion”11. Auf Grundlage der Überlegungen von Tony Booth und Mel Ainscow 

zum Index für Inklusion wurde dieser seither in verschiedenen Felder adaptiert, wobei in der Regel 

zwar ein weiter Inklusionsbegriff mitgedacht wird, aber gleichzeitig dennoch der Fokus auf Menschen 

mit Behinderung liegt. 

Der Index für Inklusion befasst sich dabei immer mit den folgenden drei Dimensionen: 

1. Inklusive Kulturen schaffen (Leitlinie: „Jeder wird geschätzt“) 
2. Inklusive Strukturen/Leitlinien etablieren (Leitlinie: „Teilhabe aller ist möglich“) 
3. Inklusive Praxis entwickeln (Leitlinie: „Inklusive Aktivitäten anbieten“) 
 

Die LAG JSA NRW hat 2012 erste Fragen und Indikatoren in Anlehnung an den ursprünglichen Index 

für Inklusion formuliert12. Ein umfassender Index für die Jugendsozialarbeit liegt bislang aber nicht 

vor13. Aufgrund der teilweise sehr unterschiedlichen Arbeitsweisen und fachlichen Standards in den 

Handlungsfeldern der Jugendsozialarbeit wäre eine Ausdifferenzierung hier aber sinnvoll.  

 

 
11 https://inklumat.de/umsetzungshilfen/selbsttests/selbsttest-inklusion-jugendarbeit  
12 https://jugendsozialarbeit-nrw.de/wp-content/uploads/2012/10/images_attachments_inklusion_lagjsanrw-1.pdf 
13 https://inklumat.de/umsetzungshilfen/index-jugendarbeit 

https://inklumat.de/umsetzungshilfen/selbsttests/selbsttest-inklusion-jugendarbeit
https://jugendsozialarbeit-nrw.de/wp-content/uploads/2012/10/images_attachments_inklusion_lagjsanrw-1.pdf
https://inklumat.de/umsetzungshilfen/index-jugendarbeit
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Die LAG JSA BW macht sich deshalb hier nun auf den Weg. Es geht uns hierbei um den Grundgedan-

ken einer inklusiven Kultur in der Jugendsozialarbeit, vor der das eigene Handeln und Arbeiten in Be-

zug auf mögliche, teils unbeabsichtigte und unbewusste Ausgrenzungsmechanismen reflektiert wird. 
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